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Werkausschuss VG öffentlich Entscheidung 22.06.2022 

 

Verfasser: Georg Stein  Fachbereich 4 Eigenbetrieb 

 
 
Tagesordnung: 
 

Auftragsvergabe Planungsleitung Druckerhöhungsanlage Rieden 

Ausschließungsgründe nach § 22 GemO liegen für folgende Personen vor, so dass diese an 
der Beratung und Beschlussfassung nicht mitgewirkt haben: 

 
 
Sachverhalt: 
 
Im Zuge der Wohnbauentwicklung am Schorenberg in Rieden wurde festgestellt, dass der 
nach den anerkannten Regeln der Technik geforderte Versorgungsdruck in der 
Wasserversorgung nicht eingehalten werden kann. Nachdem in den vergangenen Monaten 
mehrere Anlieger auf den Eigenbetrieb zugekommen sind und um Überprüfung der Situation 
gebeten hatten, wurde der Sachverhalt einer erneuten Prüfung unterzogen. 
  
Im Ergebnis liegen die Voraussetzungen und Möglichkeiten für die Errichtung einer zentralen 
Druckerhöhungsanlage vor. Diese soll als zentrale Druckerhöhungsanlage im Hochbehälter 
Rieden errichtet werden. 
 
Für die Planungsleistung der Druckerhöhungsanlage wurde das Ingenieurbüro Becker aus 
Bad Neuenahr-Ahrweiler angefragt. Das Büro ist qualifiziert und zur Planung der 
Baumaßnahme geeignet. 
 
Die Angebotssumme beträgt 24.990,24 € (netto) bzw. 29.738,39 € (brutto). 
 
Anmerkung: 
Gemäß der Verwaltungsvorschrift Öffentliches Auftragswesen RLP darf für 
Planungsleistungen von Architekten und Ingenieuren bis zu einer Auftragswertgrenze von 
25.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) auch ohne Aufforderung weiterer Planungsbüros zur 
Abgabe eines Angebotes mit nur einem Planungsbüro verhandelt werden.  
 
 
 
Hinweis zur Finanzierung: 
Konto-Nr. 845410 Mittelansatz 2022: 150.000€ 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Werkausschuss beschließt, das Ingenieurbüro Becker aus Bad Neuenahr-Ahrweiler mit 
der Planung der Druckerhöhungsanlage in Rieden in Höhe von 29.738,39 € (brutto) zu 
beauftragen.  
 
 



Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig  
Zustimmungen  
Ablehnung  
Stimmenenthaltungen  
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